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Mit der gesetzlich geregelten Patientenverfügung kann für den Fall der späteren Entscheidungsunfähigkeit vorab schriftlich festlegen, ob in bestimmte medizinische Maßnahmen eingewilligt wird oder sie untersagt werden. Der Arzt hat dann zu prüfen, ob die Festlegung auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutrifft. Ist dies der Fall, so hat er die Patientenverfügung unmittelbar umzusetzen. In diesem Fall ist eine Einwilligung des Betreuers bzw. Bevollmächtigten in die Maßnahme nicht erforderlich. Dem Betreuer bzw. Bevollmächtigten obliegt es in diesem Fall nur noch, dem in der Patientenverfügung niedergelegten Willen des Betroffenen Ausdruck und Geltung zu verschaffen.
Da es bei der Patientenverfügung um Leben und Tod gehen kann, sollte hier kein einfaches Formular verwendet werden. Vielmehr sollte diese auf den Einzelfall zugeschnitten sein.

Aus folgenden Textbausteine sollte daher eine Patientenverfügung zusammengefasst werden. 

Die Textbausteine können auch gerne unter www.kanzlei-baer.de/downloads heruntergeladen werden oder per E-Mail zugesandt werden.
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